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Mitgliederversammlung 

am Freitag, den 07. November 2014 

Beginn: 19.00 Uhr 

 im Gasthof Stocker, Kirchheimer Str. 8, 85652 Pliening/OT Landsham 

 

 
Tagesordnung 

1. Eröffnung der Versammlung und Begrüßung der Teilnehmer durch den 1. Vorsitzenden 
 

2. Grußwort des 1. Bürgermeisters 
 

3. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mitgliederversamm-
lung 
 

4. Verlesen der Niederschrift über die letzte Mitgliederversammlung 
 

5. Ehrungen 
 

6. Jahresberichte des Vorstandes 
a) Bericht des 1. Vorsitzenden über die Vereinsarbeit 
b) Bericht des Schatzmeisters 

 
7. Kurzberichte der Abteilungen 

a) Turnen 
b) Fußball 
c) Karate 
d) Koronar 
e) Tischtennis 

 
8. Aussprache zu den einzelnen Berichten 

 
9. Stellungnahme des Vorstandes zu den Vorfällen in 2013/2014 

 
10. Informationen und Aussprache zur Neufassung der Satzung, der Geschäftsordnung Allgemein, 

der Geschäftsordnung Verein, der Finanzordnung, der Ehrenordnung und der Jugendordnung 
 

11. Anträge 
a) Abstimmung und Beschluss zum Antrag auf Satzungsänderung/-ergänzung (siehe Beschluss-

vorschlag) 
b) Abstimmung und Beschluss zum Antrag alle Wahlvorgänge schriftlich durchzuführen 

 
12. Bericht des Prüfungsausschusses 

 
13. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2013 
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14. Neuwahlen 
a) Bestellung eines Wahlausschusses und Wahlleiters 
b) Abstimmung und Beschluss über die Art der Wahlen 
c) Wahl des Vorstandes 

i) Wahl des 1. Vorsitzenden 
ii) Wahl des 2. Vorsitzenden 
iii) Wahl des 3. Vorsitzenden 

d) Wahl des Schriftführers 
e) Wahl des Prüfungsausschusses 

i) Wahl des 1. Revisors 
ii) Wahl des 2. Revisors 

f) Wahl der Vereinsausschussbeiräte 
i) Wahl des überfachlichen Jugendleiters 

 
15. Sonstiges (nicht beschlussfähig) 

 
16. Schließung der Versammlung 

 
 
Anlage 

- Beschlussvorschlag zur Satzungsänderung/-ergänzung des §8 Abs. 4 
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Beschlussvorschlag zur Satzungsänderung/-ergänzung des §8 Abs. 4 


 


 


Bisheriger Wortlaut 


Die Einberufung zu allen Mitgliederversammlungen erfolgt durch Veröffentlichung in 


den für den Gemeindebereich Pliening zur Verfügung stehenden Medien (wie Tages-


presse, Gemeindeblatt usw.) und im Internet durch den Vorstand mit einer Frist von 


vier Wochen unter Bekanntgabe der Tagesordnung. Sie muss die zur Abstimmung zu 


stellenden Hauptanträgen ihrem wesentlichen Inhalt nach bezeichnen. Außerhalb der 


Gemeinde wohnende Vereinsmitglieder werden schriftlich geladen. 


 


 


Empfohlener Wortlaut des Antragstellers 


Die Einberufung zu allen Mitgliederversammlungen (auch in den Abteilungen) erfolgt 


2 Wochen vor dem Versammlungstermin durch den Vorstand bzw. die Abteilungslei-


tung. Mit der schriftlichen Einberufung ist gleichzeitig die Tagesordnung bekanntzuge-


ben, in der die zur Abstimmung gestellten Anträge ihrem wesentlichen Inhalt nach zu 


bezeichnen sind. Als schriftliche Einladung gilt auch die elektronische Post per E-Mail. 


Das Einberufungsschreiben gilt als zugegangen, wenn es an die letzte vom Vereins-


mitglied bekanntgegebene Adresse/E-Mail-Adresse gerichtet ist. Die Veröffentlichung 


in allen Mitgliedern zugänglichen Publikationen (Tageszeitung, Gemeindeblatt) bleibt 


davon unbetroffen weiterhin verpflichtend. 


 


 


Empfohlener Wortlaut des Vorstandes 


Die Einberufung zu allen Mitgliederversammlungen des Vereins und der Abteilungen 


erfolgt zwei Wochen vor dem Versammlungstermin durch Veröffentlichung in den für 


den Gemeindebereich Pliening zur Verfügung stehenden Medien (wie Tagespresse, 


Gemeindeblatt, usw.) und im Internet durch den Vorstand bzw. die Abteilungsleitung. 


Mit der schriftlichen Einberufung ist gleichzeitig die Tagesordnung bekanntzugeben, in 


der die zur Abstimmung gestellten Anträge ihrem wesentlichen Inhalt nach zu bezeich-


nen sind. Als schriftliche Einladung gilt auch die elektronische Post per E-Mail. Das 


Einberufungsschreiben gilt als zugegangen, wenn es an die letzte vom Vereinsmitglied 


bekanntgegebene Adresse/E-Mail-Adresse gerichtet ist.  


 


Der Vorstand empfiehlt die Satzungsänderung in die Neufassung der Satzung 


(siehe auch TOP 10) aufzunehmen um unnötige Kosten zu vermeiden. 


 
  







